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allgemeine

Dx$an fcer f(j^wei^ettfc^ett Slrmee.

$er Sa)mtiy ^ilttttnettfdjrtfl XXXII. £ah,rgttng.

$afel, 19. ©ejcmBer. X. Qaljr^ana. 18(55. Sr. 51.

<£>ic fct)tt)eijcrif(^e SttcHltarj.lttntjt erfctjeutt in »odjentu'djcn -Doppelnummeicn. <£>er -#rctg bis. Unbe 1865 itf franfo burdj bit
ganje ©c|«.cij. <\r. 7. —. «Die Söcftcüungen werben btreft an bie «t-<j.{ag.S&anbtung „bte ©C&toetg&ailferifdje-Bertaa$6ncfe«

bßUfcutng in Safel" atrcffirt, ber -Setrag wirb bei ben auswärtigen ölt.o.tsietUen burdj Stadjnaljme erbeben.

«Berantn.orttia)er SK.ta.tor: Dhcvftt. UBlefatib.

(&iniat>imi) pm Zibvnncment.

©ie ®cbtüeigerifd)e $tititär(geitung erfd)eint
im 3al;r 1866 in wöd)ent(id,en «Doppefmtmmern

unb fo'ftet per ©emefter üom 1* Januar bit 1.

3uti franfo burcb bie gatue ©cbweig

$rr* 3t so.
-Die «Jtebaftion bleibt bie gleiche; auch im fee-

ginnenben 3af;rgang werben bte offtgietfen %Rit*

tbeituitgen bc$ eibgen. «JJtititärbepartemetttS, bte

eibgen. -Dtttttavgefe^e, (_?nttt>iirfe unb 53otfd)af*

ten mitgetbettt werben uttb bemgemdft eitt wia)*

tigeS Material jebem «Dfftgier bieten. (_benfo

tüirb ber offizielle 3abreS6cria;t für 1865 beS

eibgen. $ttfitarbepartement$ unmittelbar nad)

feinem (Srfcbeitien ber 3ettong beigelegt werben.

Unter ber «Jtubrif ,,tynfanab$ta<fytity
ten" werben wir bie (Ernenn ungen unb «$e*

förbevuttgen ber «Dffeiere atter «Baffen unb

Kantone bringen. -Da un$ fnegu bte Unter*

ftü^ung atter fantonalen $ttlitarbcf>örben (gu*

gefagt iff, fo ^offen wir eine genaue unb in*

tereffante Ueberftc^t bet «Dfftgtet^etat ber gan*

gen Slrmee aftmältg aufftetten gu fönnen.

be$ ßxvedet wegen, für bie Verbreitung ber

«JJtilitärgeitung arbeiten.

Diffamationen beliebe man unS franfirt ^u*

jufenben, ba bte ©cfmfb nidjt an un$ liegt; jebe

(5rpebttiott wirb genau fontrottirt, efje fte auf
x^ie «poft gebt, -öerdnberuttgen im ©rabe btt*

ten wir uttö bit fpäteffenä ^um 20. Januar
angugeigen, bamit wir bte betreffenbe Slbreffe

anbern fönnen.

«EBir empfehlen bte «JJtilitdrgeitungbem «Bobl*

wotten ber $$. «Dfftgiere.

Safel, 20. «Degember 1865.

$d)weigbi.ujm!a)r Hertagsfcna)baitfclttna.

Äabettenkorpg in Utofel.

«Die «JJtilitärgefettfdmft in Safel übergiebt unS eitlen

«Sericht, ber itjr oon |)mtt |)auptmann Surdbarbt
über bie bnftgen Kafcetten wäljrenfc fcer 3abre 1864

unfc 1865 abgeftattet werben ift. Snbem wir fcem

«EBünfdje um Seröffetttltcfeiing fciefer Slrbeit entfpre*

djen, fdjiden wir gur Dricntirung für auswärtige

Den bi^benaen Abonnenten fenben wir batl «fomtenten SolgenfceS über fcie ©rünfcung unfc Dr*

33tatt uttüerdnbert gu unb werben mit «Jtr. 3

be$ neuen SafwgangeS ben betrag nacbnefjmen.

«83er bie $ortfe£uttg nta>t gu ermatten wünfd)t,
beliebe bie erfie «Jtummer beö neuen «ilbonne*

mentS ^u refüftrett.

ganifatien fceS bieftgett KafcettenforpS oorauS:

©rünbung.

«Jteu eintretenbe «Abonnenten wollen ftd) hei

ben ttädjften ^offämtern abonniren ober fta)

btreft in franfirten Briefen an un$ wenben.

«Jtacbfcem in frühem Sabren geitweife mititärifche

Uebungen fcer Sugenfc batb unter Seitung oon 8eb*

rem, batfc unter Seitung oon Dfftgieren ftattgefun*
fcen hatten, wurfce im 3atjre 1856 im ©cfeooße fcer

©eftion Safet fcer fefeweigerifefeen «JJtilitärgefeflfcfeaft

fcer ©efcaitfe obtigatorifefeer «EBaffenübungen bri fcer

3um üorau* bauten wir aUen «Offizieren, bie ' bieftgen ©d)utjugenb fcurefe fcen bamotigen fan-tona«'

Altgemeine

Schweizerische Militär-Zeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

Der Schwei.,. Mîtârmtschrist XXXlI. Jahrgang.

Basel, 19. Dezember. X. Jahrgang. M)5. Hr. SR.

Die schweizerische Militärzeitung erscheint in wöchentlichen Doppelnummern. Der Preis bis Ende 1865 tst franko durch die

ganze Schweiz. Fr. 7. —. Die Bestellungen werden direkt an die L ^lagshandlung „die Schweighanserische Berlagsbnch«
Handlung in Basel" adrcssirt, der Beirag wird bei den auswärtig Abonnent.-!! durch Nachnahme erboben.

Verantwortlicher Redaktor: Oberstl. Wielanr.

Einladung zum Abonnement.

Die Schweizerische Militärzeitung crscheint

im Jahr 1866 in wöchentlichen Doppelnummern
und kostet per Semester vom 1. Januar bis 1.

Juli franko durch die ganze Schweiz

Fr. 3. SO.

Die Redaktion bleibt die gleiche; auch im

beginnenden Jahrgang werden die offiziellen

Mittheilungen des eidgen. Militärdepartements, die

eidgcn. Militärgesetze, Entwürfe und Botschaften

mitgetheilt werden und demgemäß ein wichtiges

Material jedem Offizier bieten. Ebenso

wird der offizielle Jahresbericht für 1865 des

eidgen. Militärdevartements unmittelbar nach

feinem Erscheinen der Zeitung beigelegt werden.

Unter der Rubrik „Personal-Rachrichten"
werden wir die Ernennungen und

Beförderungen der Offiziere aller Waffen und

Kantone bringen. Da uns hiezu die

Unterstützung aller kantonalen Militärbehörden
zugesagt ist, fo hoffen wir eine genaue und

interessante Uebersicht des Offiziersetat der ganzen

Armee allmälig aufstellen zu können.

Den bisherigen Abonnenten senden wir das

Blatt unverändert zu und werden mit Nr. 3

des neuen Jahrganges den Betrag nachnehmen.

Wer die Fortsetzung nicht zu erhalten wünscht,

beliebe die erste Nummer des neuen Abonnements

zu refüsiren.

Neu eintretende Abonnenten wollen sich bei

den nächsten Postämtern abonniren oder sich

direkt in frankirten Briefen an uns wenden.

Zum voraus danken wir allen Offizieren, die

des Zweckes wegen, für die Verbreitung der

Militärzeitung arbeiten.

Reklamationen beliebe man uns frankirt
zuzusenden, da die Schuld nicht an uns liegt; jede

Erpedition wird genau kontrollirt, ehe sie auf
vie Post geht. Veränderungen im Grade bitten

wir uns bis spätestens zum 20. Januar
anzuzeigen, damit wir die betreffende Adresse

ändern können.

Wir empfehlen die Militärzeitung dem Wohlwollen

der HH. Offiziere.
Basel, 20. Dezember l86ö.

Schweighauserische Verlagsbuchhandlung.

Kadettenkorps in Sasel.

Die Militärgesellschaft in Basel übergiebt uns einen

Bericht, der ihr von Herrn Hauptmann Burckhardt
über die hiesigen Kadetten während der Jahre 1864

und 1865 abgestattet worden ist. Indem wir dem

Wunsche um Veröffentlichung dieser Arbeit entsprechen,

schicken wir zur Orientirung für auswärtige

Abonnenten Folgendes über die Gründung und

Organisation des hiesigen Kadettenkorps voraus:

Gründung.

Nachdem in frühern Jahren zeitweife militärische

Ueb'.uigen der Jugend bald untcr Leitung von

Lehrern, bald unter Leirung von Offizieren stattgefunden

hatten, wurde im Jahre 1856 im Schooße der

Sektion Basel der schweizerischen Militärgesellschaft

der Gedanke obligatorischer Waffenübungcn bei der

hiesigen Schuljugend durch den damaligen kantona-
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len Dberinftruftor fcer Snfanterie, «JJtajor Hani
«EBietanfc, angeregt, unfc fciefem ©ebanfen burcb ©in*
reiefeung eineS «JJtemorialS an fcen ©. Kleinen «Jtatfe

am 16. Dftober gl. % gotge gegeben. «JJtit Se*
fdjluß oom 12. «JJtärg 1858 abftrafeirte ber Kleine
«Jtatfe oon ber ©Infütjrung cbligatorifd.er «EBaffen*

Übungen, naefebem baS ©rgiebungSfoltegium in einem

©utadjten oom 3. gl. «UttS. baoon abgerattjen, ba*

gegen gur ©rrid)tung cincS auf freiwilliger Safts
fiebenben KafcettenforpS fcen Ferren Dfftgieren fcie

£>anb git bieten nnfc bereitwillig StfleS gu unterftü*
fcen üerfprod)cn tjatte, waS fcie ©ntftehung eineS fot*
efeen KorpS in Serbinfcung mit fcer ©cbute ttnfc fcen

betreffenfcen ©djwlinfpeftionen förfcern unfc ftdjern
fonnte.

«Die «Utititärgefcttfdjaft befefeloß hierauf einen Ser*
fudj auf freiwilliger ©runfclage gu maefeen unfc er*
nannte eine Kommiffton, wetefee unter «Urittljrilung
fcer leitenfcen ©runbfäfce für baS gu grünbeube Ra'
fccttenforpS bie eingetnen ©efeulanftalten eintub, je

einen «Defegirtett gu begriebuett mit ©timmreebt in
fcer Kommiffion.

Sm «JJtai 1859 fonnte mit fcer Sttftruftiott begen*

neu werben.

-Da bie üorbanbeneit «EBaffen ttnb StitSrüftnitgS*

gegenftänbc nicfet genügten, fo erließ bie Kommiffton
im ©eptember 1859 einen Stufruf att bie Sürger*
unb ©inwotjnerfcfeaft gur Unterftüfcung beS Kabet*

tenferpS unb erhielt üon 222 ©ttbffrifecnten Seiträge
im Setrag üon gr. 7000, woraus bie erforberlicfeen

«EBaffen angefefeafft werben fonnten.
Slm 26. Sanuar 1861 bewilligte ber ©. Kleine

«Jtatfe. auf ben Slntrag fceS «JJtilitärfottegiumS für fcie

näcfeftcit fcrei Sabre einen jährlichen Seitrag üon

fünffjwttfcert granfett.
«Die «JJtifitärgefettfdjaft fefcte hierauf feft: fcie Ra'

bettenfommiffton wirb auf gwei Sabre gewätjtt unb

fott feeftefjcn auS 7 «JJtitgliebern ber «JJtifitärgefefl*
fefeaft unb ben üott ben eingetnen ©efeulanftalten ge*

wählten Seferern. «Die «EBabt fceS «ßräftbenten, ebenfo

fcie ©rnenttung eineS StuSfcfeuffeS (©rergierfommif*
fton), weider fcie fpegielle Slufftcfet unfc Stnorfcmtng
fcer Uebungen bat, bleibt ber Kafccttenfommifftoti
üfeerlaffett, welche atte gwei Sabre über ihre Shätig*
feit Sericbt gu erfiatten bat.

Drganifation unb gormation.

«Allgemeine ©rttnfcfüfce.
1. «DaS KafcettenforpS üon Safel wirfc gebilfcet

auS fcen ftcb anmetfcenfcett ©cfeülem fcer fünf Sltt*

ftatten:
fceS «ßäbagogiumS,
fcer ©ewerfeefefeute,

beS feumaniftifefeen ©üittttaftumS,
fceS «JtealgvjmnafiumS,
fcer «Jteatfcfeute,

unfc eS ftel)t fcaSfetfee unter fcer Seitung unb Sluf*
ftefet fcer Kafcettenfommifftoti unfc fcer auS fciefer er*
•'nannten ©rergierfommiffton.

2. «DaSfelbe fott attS gwei «EBaffengattuitgett befte*
ben, ttämtieb:

einer «Artitterieabttjritung gur Sebienung oon min*
beftenS gwei ©efcbüfcen,

unb einer 3nfanterieabtfeeitung oon minbeftenS
gwei Kompagnien.

3. 3n baS KafcettenforpS werfcen ©djüler üon fcen

oierten Klaffen fcer ©ümnafien unfc üon fcer britten
Klaffe fcer «Jteatfdjute an aufgenommen; ferner ftet*
ßige ©dutlcr oon untern Klaffen, weldje im Saufe
fceS ©ommerS fcaS gwötfte SllterSjafjr erreichen unfc

üon fcen Schrerfenfercngcit gur Slufnatjme empfohlen
Werfcen.

Sri alten «Aufnahmen t)at fcie ©rergierfommiffion
üfeer fcie förpertiefee Saitgticfefeit gu entfcfeetfcen.

«Die weitem Sefcinguitgen fcer «Aufnahme ftnb:
gleiß unfc gutes Setragen in fcer ©cbule; ferner

eigene Slnfcfeaffting
eines fefewargen Kittels,
eineS «-Paar 3roitdjbofen,
einer «JJtüfce,

eines SomifterS mit «JJtantelfad,

fämmtlid) nadj Sorfdjrift angufertigen.

ßur «Aufnahme in fcie «Artitlerieafetbeilitng ftnfc

außerfcem erforfcerlicb:

wenigftenS ein SDienftjafjr bei ber Snfanterieab*
tbeilimg unfc moglidjft großer itttfc fräftiger Körper*
ban.

4. «Die «Anmetfcung gur «Aufnahme in fcaS Korps
gefdjiebt jeweiten oor Seginn fcer «Eßaffenüfeungen bei
fcen gu fcer Kafcettenfommiffton fcetegierteti Ferren
Sehrem.

Knaben, wetefee feine fcer fünf «Anftalten feefudjen,

haben ftefe bei einem Setjrer fcerfetfeen angttmetfcen,
uttfc ftefeen, fo lange fte feeim KorpS ftnfc, unter fcef*

fen Stufftcbt.
«JJrit fcer «Aufnahme üerpftiebtet ftefe fcer ©djüler

gum willigen ©efeerfam gegen feine Sorgefefcten unfc

gur pünftticbeti «Befolgung atter Sorfchriften unfc

Slnorfcnuitgett, ttamenttiefe gum regelmäßigen unfc

fleißigen Sefucfee fcer Uebungen.

5. «Der «Austritt auS fcem KorpS ift üor ©efetuß

fcer ©emmerübungeit nicht geftattet, nnb fann nur
in befonbern gätten fcie oorberige ©ntlaffung beim

¦Präftfcenten fcer Kommifftott nadjgefitcfet werfcen.

Uebungen.

6. «Die «Eßaffenüfeungen beginnen mit bem neuen

©efeutfurfe unb bauern bis gum $>erfeft. «Diefetbe«

ftnfcen üor fcen ©omme^rferien wöcfeentticfe wo mög*
tiefe gweimat, nadj fcen gerien wöcfeentticfe einmal

ftatt, unfc ftnfc mit «Ausnahme fcerjenigen ht fcen

gerien obligatortfcfe.

3m Saufe beS ©ommerS fotlen einige SlttSmärfcfee

mit fcem gangen KorpS ftattftnben, unfc tjat fcie Ra=

fcettenfommtffton fceren «Abhaltung gu beftimmen $ fcie

Shtorfctiung unfc «Ausführung fcerfelben bleibt fcagc*

gen fcer ©rergierfommiffion übertaffett.

3«m ©ebtuffe fcer «Eßaffenüfeitngett ftnfcet eine

|)auptübuttg ftatt.
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len Oberinstruktor ber Infanterie, Major Hans
Wicland, angeregt, und diesem Gedanken durch

Einreichung eines Memorials an den E. Kleinen Rath
am 16. Oktober gl. I. Folge gcgebcn. Mit
Beschluß vom 12. März 1858 abstrahirte dcr Kleine
Rath vvn der Einführung obligatorischer
Waffenübungcn, nachdem das Erziehungskollegium in einem

Gutachten vom 3. gl. Mts. davon abgcrathcn,
dagegen zur Errichtung cincs auf freiwilliger Basis
stehenden Kadettenkorps den Hcrrcn Ofsizieren die

Hand zu bictcn und bereitwillig Alles zu unterstützen

versprochen hatte, was die Entstehung eines

solchen Korps in Verbindung mit der Schule und den

bctrcffenden Schulinspektioncn fördern und sichern

könnte.

Die Militärgescllschaft beschloß hierauf einen Versuch

auf freiwilliger Grundlage zu machen und
ernannte einc Kommission, welche unter Mitthcilnng
der leitenden Grundsätze für das zu gründende
Kadettenkorps die einzelnen Schulanstalten einlud, je

einen Delegierten zu bezeichnen mit Stimmrecht in
dcr Kommission.

Im Mai 1859 konntc mit dcr Instruktion begonnen

wcrden.

Da die vorhandenen Waffen und Ausrüstungs-
gegenständc nicht genügten, so erlicß die Kommission

im September 1859 einen Aufruf an die Bürgerund

Einwohnerschaft zur Unterstützung des

Kadettenkorps und erhielt von 222 Subskribenten Beiträge
im Betrag von Fr. 7000, woraus die erforderlichen

Waffen angeschafft werdcn konnten.

Am 26. Januar 1861 bewilligte der E. Kleine

Rath auf den Antrag des Militärkollegiums für die

nächsten drei Jahre einen jährlichen Beitrag von

fünfhundert Franken.
Die Militärgesellschaft setzte hierauf fest: die

Kadettenkommission wird auf zwei Jahre gewählt und

soll bestehen aus 7 Mitgliedern der Militârgesellschast

und den von den einzelnen Schulanstalten
gewählten Lehrern. Die Wahl des Präsidenten, ebenso

die Ernennung cines Ausschusses (Ererzierkommis-
siou), welcher die spezielle Aufsicht und Anordnung
der Uebungen hat, bleibt der Kadcttenkommission

überlassen, wclche alle zwei Jahre über ihre Thätigkeit

Bericht zu erstatten hat.

Organisation und Formation.

Allgemeine Grundsätze.
1. Das Kadettenkorps von Basel wird gebildet

aus den sich anmeldenden Schülern der fünf
Anstalten:

des Pädagogiums,
der Gewerbeschule,
des humanistischen Gymnasiums,
des Realgymnasiums,
der Realschule,

uud es steht dasselbe unter der Leitung und Aufsicht

der Kadettenkommission und der aus diefer

ernannten Exerzierkommisfion.

2. Dasselbe soll aus zwei Waffengattungen bestehen,

nämlich:
einer Artillerieabthcilung zur Bedienung von

mindestens zwei Gcschützcn,

und einer Jnfanterieabtheilung von mindestens
zwei Kompagnien.

3. In das Kadettenkorps werden Schüler von dcn
vierten Klassen der Gymnasien und von dcr dritten
Klasse der Realschule an aufgenommen; ferner
fleißige Schüler von uutern Klassen, welche im Laufe
des Sommers das zwölfte Altersjahr erreichen und
von den Lchrerkonfercnzcn zur Aufnahme empfohlen
werden.

Bet allen Aufnahmen hat die Ererzierkommission
über die körperliche Tauglichkeit zu entscheiden.

Die weitern Bedingungen der Aufnahme sind:
Fleiß und gutes Betragen in dcr Schule; fcrncr

eigcne Anschaffung
eines schwarzen Kittels,
eines Paar Zwilchhosen,
einer Mütze,
eines Tornisters mit Mantelsack,

sämmtlich nach Vorschrift anzufertigen.

Zur Aufnahme in die Artillerieabtheilung sind

außerdem erforderlich:
wenigstens ein Dienstjahr bei der Jnfanterieabtheilung

und möglichst großer und kräftiger Körperbau.

4. Die Anmeldung zur Aufnahme in das Korps
geschieht jeweilen vor Beginn dcr Waffcnübungen bei

den zu der Kadettenkommission delegierten Herren
Lehrern.

Knaben, welche keine der fünf Anstalten besuchen,

haben sich bei einem Lehrer derselben anzumelden,
und stehen, so lange sie beim Korps sind, unter dessen

Aufsicht.
Mit der Aufnahme verpflichtet sich der Schüler

zum willigen Gehorsam gegen seine Vorgesetzten und

zur pünktlichen Befolgung aller Vorschriften und

Anordnungen, namentlich zum regelmäßigen nnd

fleißigen Besuche dcr Ucbungcn.

5. Der Anstritt aus dem Korps ist vor Schluß
der Sommerübungen nicht gestattet, und kann nur
in besondern Fällen die vorherige Entlassung beim

Präsidenten der Kommission nachgesucht werden.

Uebungen.

6. Die Waffenübungen beginnen mit dem neuen

Schulkurse und dauern bis zum Herbst. Dicsclbcn

finden vor den Somm^ferien wöchentlich wo möglich

zweimal, nach den Ferien wöchentlich einmal

statt, und sind mit Ausnahme derjenigen in den

Ferien obligatorisch.

Im Laufe des Sommers follen einige Ausmärschc

mit dem ganzen Korps stattfinden, und hat die

Kadettenkommission deren Abhaltung zu bestimmen z die

Anordnung und Ausführung derselben bleibt dagegen

der Exerzierkommission überlassen.

Zum Schlusse der Waffenübungen findet cinc

Hauptübung statt.
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